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I). Gänzlich arme Gemeinden unterstützt der Staat durch Extrazulagen

(§19 ist bestimmter zu redigiren).

Dieß in Kürze unsere Beschlüste; möge die oberste Landesbehörde diese

oder ähnliche Bestimmungen bald zum Gesetz erheben. Ohne eine sorgenfreie

Existenz des Lehrers siud alle Réglemente, Pläne, Cirkulare Nichts und nützen

Nichts. „Passende Lehrmittel lassen sich leicht machen, aber gute Lehrer

regnet's nicht vom Himmel!"

— Langenthal, Sekundärschule. Die hiesige Sekundärschule

wird dieses Äahr von 106 Schülern besucht, die sich so vertheilen:

Kirchgemeinde. I. Kl. II. Kl. III. Kl. IV. Kl. Zusam

Langenthal 16 12 18 11 57

Aarwangen 1 3 — 2 6

Wvnau — 1 — — 1

Roggwyl 1 2 1 k

Melchnau — — 1 — 1

Lctzwyl 2 1 7 11

Bleienbach 2 1 1 1 5

Thunstetten 2 3 3 1 9

Fremde, deren Ettern nicht ini

Schulbezirk wohnen 6 2 — 2 10

30 25 26 25 106

Solothurn. Patentirung. Folgende Lehrer sind in Folge der

nach Z 50 des Schul- Gesetzes unterm 15. und 18. Mai abhin stattge-

fundenen Prüfung vom Regicrungsrath definitiv in den Lehrerstand

aufgenommen worden: Andres, N., in Oberramsern; Born, U. I, m Su-
bingen; Berger, Zk., in Oberbuchsiten; Emch, Albrecht, in Lüterswil; Kupfer,

Johann, in Gichenbach ; Lehmann, Mauriz, in Egerkiugen; Leu, Alois, in

Witterschwil; Schenker, I., in Eppenberg; Studer, Bernhard, in Hägendorf.

Born, Lehmann, Schenker und Studcr seien aber erst mit dem Beginn der

nächsten Winterschule als definitiv in den Lehrerstand aufgenommen zu be»

trachten. (5 50 litt b Schulgesetz).

Basel. Mädchen-Fortbildungsschule. Jn einer Eingabe an die

Regierung ersticht Hr. Autistes Burckhardt Namens mancher Eltern um
Errichtung einer Fortbildungsschule für die iu gesetzlichem Alter aus den Ge-

meindcschulen austretenden Märchen. In dieser auf etwa zwei Jahreskurse

zu berechnenden Schule wären uach der Ansicht des Memorials keine weiblichen

Handarbeiten zu lehren und würden die betreffenden Mädchen nicht Vor-
u»d Nachmittags, sondern entweder am Vornnttage oder Nachmittags einen
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einfachen und soliden Unterricht in denjenigen wissenschaftlichen Fächern erhalten,

zu welchen sie in den Gemeindeschulen den Grund gelegt haben. Diese

Anstalt wäre besonders für solche Mädchen berechnet, deren Eltern nach ihrer

ökonomischen Stellung die Kinder nicht die Töchterschule besuchen lassen können

und würde also die Lücke im Unterricht zwischen der Gemeindeschulzeit, die

vom 6ten bis in das 12te oder 13te Lebensjahr dauert und der Confirmation

ausfüllen.

Aargau» Lehrmittel-Wirrwar. Eine Stimme im »Schweizerboten"

klagt über einreißende Verwirrung hinsichtlich der in den Schulen zu

gebrauchenden Lehrmittel. Sie sagt: „Bereits ist thatsächlich der Auszug auS

Schmid's biblischer Geschichte aus vielen Schulen verdrängt und gebraucht man

da den Mathias, dort den Schuster und an einem andern Orte wieder einen

andern Bibelauszug. Aehuliche Versuche regen sich hinsichtlich der Lesebücher.

Allerlei Beweggründe liegen diesen Aenderungen und Freiheiten zu Gründe.

Dem einen Lehrer rücken die verheißenen bessern Lehrmittel zu langsam

vorwärts, obwohl wieder ernstlich an die Förderung der schwierigen Sache gedacht

wird; ein anderer wird durch die Anpreisungen oder den wirklichen Werth der

Novitäten hingerissen; es gibt auch solche, die überhaupt an Wcchselfieber leiden

und immer das Andere wollen; nicht selten wirken auch Tendenzen, die ein

Buch athmet, mit u. s. w. — Aber woher das Uebel rühre, ein Uebel bleibt's.

Die willkürlichen Schulbücher kosten in der Regel die Hälfte mehr als die

obligaten; das hat seine Bedeutung, da theure Bücher dem großen Theil der

Dürftigen die Schule erschweren und verleiden. Die Kandidaten können im

Seminar weniger znm sichern Gebranch- der Lehrmittel eingeleitet werden nnd

die ihre Stelle häufig wechselnden Lehrer können sich in dieselben weniger

vollkommen einleben. Das vielköpfige Jnspektorat hat dabei nicht nur eine noch

schwerere Aufgabe, sondern wird in seinen Weisungen nnd Beurtheilungen noch

ungleicher, um nicht zu sagen oft widersprechender werden. Und können in

der Wahl nicht auch Mißgriffe geschehen? Und könnte so nicht auch Zeug

eingebracht werden, das man im Aargan nicht gern in der Schule hätte? ES

soll Inspektoren geben, die sich dießfalls Freiheiten herausnehmen, während

andere zu viele Freiheiten gestatten."

Zürich. Wie lange s oll s so zehn? Bei Anlaß des Rücktrittes

deS wackern Lehrers von Wiedikon nach 22jähriger Wirksamkeit bemerkt ein

Einsender der „N. Z. Zt.": Wie anderwärts, so lichten sich auch in unserm

Kanton mehr und mehr die Reihen tüchtiger Schulmänner: eine Erscheinung,

welche die Freunde der Volksbildung mit Bangen für die Zukunft erfüllt.

Da sehen wir manche unserer tüchtigsten Lehrer, von der Nothwendigkeit ge-


	Basel

